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STARTSCHUSS FÜR DEN PROZESS „JUGENDGERECHTE KOMMUNEN“ 

Mit der Auftaktveranstaltung im Logenhaus Berlin starteten 16 Referenzkommunen aus dem 

gesamten Bundesgebiet gemeinsam mit der Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendge-

rechte Gesellschaft“ den dreijährigen Prozess „Jugendgerechte Kommunen“. In Städten und 

Dörfern, Gemeinden und Landkreisen gestalten Jugendliche gemeinsam mit den politisch Ver-

antwortlichen und der Zivilgesellschaft in den kommenden Jahren je eigene Prozesse mit eige-

nen Zielen. Begleitet werden sie dabei von der Koordinierungsstelle. Über allem steht die ge-

meinsame Überzeugung, dass die Gesellschaft jugendgerechter werden muss und dies am bes-

ten vor Ort in den Kommunen passiert – also 

dort, wo die Jugendlichen leben.  

Am 25. und 26. November 2015 verständig-

ten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

in gemischten Teams aus verantwortlichen 

Kommunalvertretern und Jugendlichen ge-

meinsam auf verschiedene Aspekte von Ju-

gendgerechtigkeit. In 2016 folgen auf Grund-

lage von Ist-Stand-Analysen die Zielfindungen und Prozessplanungen vor Ort. Zentrales 

Merkmal dieser Prozesse ist, dass es nicht „nur“ um mehr Jugendbeteiligung geht, sondern 

auch um eine stärkere, ressortübergreifende Neuausrichtung des politischen und gesellschaftli-

chen Handelns an den Interessen und Bedürfnissen junger Menschen zwischen 12 und 27. Be-

gleitet von vier weiteren gemeinsamen Seminaren und Vor-Ort-Terminen soll es bis zum Som-

mer 2018 konkrete Ergebnisse in jeder Kommune zu berichten geben. Eine erste Zwischenbi-

lanz ist im Rahmen des 16. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetags 2017 in Düsseldorf geplant.  

Nach einer Begrüßung von Caren Marks, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesmi-

nisterin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und Jörg Freese, Beigeordneter des Deut-

schen Landkreistages, führte Jana Schröder, Leiterin der Koordinierungsstelle, in die gleichna-

mige Jugendstrategie des Bundesjugendministeriums und den kommenden Prozess „Jugend-

gerechte Kommunen“ ein. Dr. Christian Lüders, Abteilungsleiter im Deutschen Jugendinstitut, 
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sprach im Anschluss über die Lebensphase Jugend und stellte Unterschiede zwischen Ju-

gendgerechtigkeit und Kinder- und Familienfreundlichkeit heraus. In interaktiven Runden stell-

ten die Kommunen sich gegenseitig vor und diskutierten die Merkmale jugendgerechter Kom-

munen.  

Im weiteren Verlauf des Seminars hatten die Kommunen die Möglichkeit, sich über zentrale 

jugendpolitische Steuerungsinstrumente auszutauschen, deren Potenziale selten ausgeschöpft 

werden: In einem Workshop wurden Erfahrungen mit und Potentiale von Jugendhilfeausschüs-

sen diskutiert. Prof. Dr. Waldemar Stange beleuchtete das Werkzeug der Jugendhilfeplanung. 

Der Nutzen von Jugendberichterstattung wurde von Dr. Mike Seckinger am zweiten Tag des 

Auftaktseminars erörtert. Anschließend bündelten die Kommunen in Arbeitsgruppen Heraus-

forderungen und Erfahrungen, um abschließend Erwartungen und Ziele an den Prozess zu be-

nennen.  

Der Prozess „Jugendgerechte Kommunen“ ist Teil der Jugendstrategie „Handeln für eine ju-

gendgerechte Gesellschaft“ 2015-2018, mit der das Bundesjugendministerium seine Jugend-

politik neu aufstellt. Die Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ 

koordiniert die Einzelvorhaben mit zahlreichen Gestaltungspartnern.  
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JUGEND GESTALTET ZUKUNFT  

BEGRÜSSUNG DURCH CAREN MARKS, PARLAMENTARISCHE STAATSSEKRETÄRIN BEI 

DER BUNDESMINISTERIN FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 

Lieber Peter Klausch, liebe Frau Schröder, liebe Frau Paff-

hausen, lieber Herr Rusche, lieber Jörg Freese, lieber Herr Dr. 

Lüders, liebe junge und jung gebliebene Mitstreiterinnen und 

Mitstreiter aus den Kommunen, ich freue mich sehr, heute 

hier beim Auftaktseminar der Aktion „Jugendgerechte Kom-

munen“ zu sein und ein Grußwort sprechen zu dürfen.  

Es hat keineswegs nur symbolische Bedeutung, dass aus den 

Kommunen Teams angereist sind, die aus Erwachsenen und 

Jugendlichen bestehen. Das ist mehr als ein Symbol – das ist 

Programm. Jugendliche und erwachsene Expertinnen und 

Experten gestalten gemeinsam die „Jugendgerechte Kom-

mune“, nur so kann es gelingen.  

Anstelle der obligatorischen  Anrede „meine sehr geehrten Damen und Herren“ möchte ich lie-

ber „liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter“ verwenden. Das ist generationenneutral und beinhal-

tet auch die Botschaft, dass die „Jugendgerechte Kommune“ kein Selbstläufer ist und an der 

einen oder anderen Stelle 

unterschiedliche Interes-

sen ausgehandelt werden 

müssen. 

„Jugendgerechte Kom-

mune“ – das ist ein wich-

tiger, wenn nicht der we-

sentliche Schlüssel für 

eine jugendgerechte Gesellschaft. Im Rahmen unserer Jugendstrategie „Handeln für eine ju-
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gendgerechte Gesellschaft“ kommt den Kommunen eine ganz entscheidende strategische Be-

deutung zu. Ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag: „Wir begreifen Jugendpolitik als ein zentrales 

Politikfeld, das vorrangig von Ländern und Kommunen vor Ort gestaltet wird.“ 

„All politics is local“, das ist ein vielzitierter Satz des ehemaligen Sprechers des US-

Repräsentantenhauses Thomas P. “Tip” O'Neill, der um die besondere Bedeutung des persönli-

chen Umfeldes wusste. Ich kann das sogar sehr gut nachvollziehen, da ich neben meiner beruf-

lichen Tätigkeit hier als Parlamentarische Staatssekretärin noch ehrenamtlich Mitglied im Rat 

meiner Heimatgemeinde Wedemark bin. Für die, die 

Wedemark nicht kennen – diese schöne 30.000 ein-

wohnerstarke Gemeinde liegt im Norden Hannovers.   

Sehr gern möchte ich Ihnen allen die herzlichen Grüße 

von Bundesministerin Manuela Schwesig auszurich-

ten. Sie hat am 9. Juli diesen Jahres die neue Jugend-

strategie unter dem Motto „Handeln für eine jugendge-

rechte Gesellschaft“ der Öffentlichkeit präsentiert.  

Schon jetzt sage ich Ihnen, liebe Frau Schröder und 

Ihrem Team von der Koordinierungsstelle, ein herzli-

ches Dankeschön für die Vorbereitung dieses Auftakt-

seminars, dem noch vier weitere Seminare folgen werden.  

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, was eigentlich ist eine jugendgerechte Kommune? Was 

zeichnet eine jugendgerechte Kommune aus? Und was unterscheidet sie von Kommunen, die 

nicht jugendgerecht sind? Reicht es, Indikatoren und Kriterien aufzulisten, von denen dann min-

destens 51 Prozent erfüllt sein müssen? Oder ist das mit der jugendgerechten Kommune eher 

ein fortwährender Prozess, der niemals abgeschlossen sein wird? Sind es die einzelnen Maß-

nahmen in einer Kommune? Oder ist es vielmehr auch das Gefühl, das Jugendliche selber ha-

ben? Ob sich junge Menschen, die ich an dieser Stelle einmal mehr als Expertinnen und Exper-

ten in eigener Sache bezeichne, wohl fühlen – im Sinne des „Well-Being“-Konzeptes? Und ob 

sie spüren, dass sie ernst genommen werden und dazu gehören? Dem Programm für die beiden 
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Tage ist zu entnehmen, dass es Antworten auf die von mir aufgerufenen Fragen geben will. Eine 

„Jugendgerechte Kommune“, die ein positives und ganzheitliches Verständnis von „kommuna-

ler Daseinsvorsorge“ hat, wird die Interessen von jungen Menschen bestmöglich berücksichti-

gen. Sie wird alles daran setzen, dass die Lebenswelten im Dorf, im Quartier, in der Stadt, in der 

Großstadt, in der Region oder Metropolregion beste Chancen eröffnen, damit junge Menschen 

sich persönlich entwickeln und ihren Platz in der Gesellschaft definieren können. So etwas wie 

„Heimat“, andere bevorzugen den Begriff „lokale Identität“, entwickelt sich zuerst auf kommu-

naler Ebene. Die Kommunalpolitik ist eben nicht das Kellergeschoss, sonders das Fundament 

für die Landes- und Bundespolitik.  

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, das Thema Partizipation liegt mir besonders am Herzen. 

Es ist und bleibt meine feste Überzeugung, dass Jugendpolitik insbesondere dann gelingt und 

erfolgreich beziehungsweise folgenreich ist, wenn Jugendliche aktiv einbezogen werden, wenn 

sie aktiv beteiligt werden. Im Kontext der Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte 

Gesellschaft“ sprechen wir davon, dass eine Politik für Jugendliche engagiert und gut 

stattfinden muss, dass wir gern gemeinsam mit Jugendlichen Politik machen wollen und dass 

wir offen sind für eine Politik von Jugendlichen. Lassen Sie mich zur letzten Kategorie „Politik 

von Jugendlichen“ noch zwei kurze Anmerkungen machen: 

Erstens ist Vertrauen erforderlich. Vertrauen in das Engagement, die Ideen, die Kreativität junger 

Menschen. Insider wissen: dieses Vertrauen wird in der Regel nicht enttäuscht werden.  

Zweitens ist Risikobereitschaft vonnöten. Ja genau. Alle diejenigen, die vorher wissen wollen, 

was denn dabei rauskommt, die werden ein 

Problem haben. Alle diejenigen, die das Risiko 

nicht scheuen, Jugendlichen die erforderlichen 

Freiräume zu verschaffen und – auf den Punkt 

gebracht – Macht abzugeben, die werden 

auch nicht enttäuscht werden. 

Wenn wir – ganz im Sinne der Eigenständigen 

Jugendpolitik – die Jugend in den Mittelpunkt stellen, Jugend als eigenständige Lebensphase 
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verstehen, die mehr ist als der Übergang vom Kind zum Erwachsenen, dann ist Jugendpolitik 

auch mehr als ein Teil von zum Beispiel Familienpolitik. Dann wird die Jugendstrategie auch 

zur Lobby für die Jugendpolitik. 

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich komme nun zu den Haupt-Akteuren des Projektes 

„Jugendgerechte Kommune“, den 16 ausgewählten Kommunen. Die Koordinierungsstelle hatte 

das Projekt ausgeschrieben. Die Kommunalen Spitzenverbände hatten innerhalb ihrer Ver-

bandsstrukturen informiert und geworben. 48 Interessensbekundungen wurden eingereicht. Der 

Planungsstab der Koordinierungsstelle hat im Rahmen einer zweitägigen Sitzung gesichtet und 

gewichtet und letztlich auch entschieden. 

Im Ergebnis ist ein exzellenter Mix aus 

ländlichen und städtischen Lebensräumen 

entstanden. Alle Regionen unseres Landes 

sind vertreten, die ganze Vielfalt wird hier 

abgebildet. Deshalb mein ganz herzlicher 

Dank an Sie als Vertreterinnen und Vertre-

ter der Kommunen, dass sie sich am Inter-

essensbekundungsverfahren beteiligt 

haben. Und mein Kompliment an den Planungsstab, dass eine so gute Auswahl getroffen wur-

de. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter aus den jugendgerechten Kommunen, die ich 

jetzt in alphabethischer Reihenfolge ihrer Bundesländer aufzähle:  

> Nachhaltigkeitsregion 5 G in Baden-Württemberg (Gemeindeverbund aus Aldingen, 

Denkingen, Frittlingen, Deißlingen, Wellendingen) 

> Stadt Fürth in Bayern 

> Bezirk Tempelhof-Schöneberg in Berlin 

> Stadt Finsterwalde in Brandenburg 

> Seestadt Bremerhaven in der Freien Hansestadt Bremen 

> Stadtteil Barmbek-Nord im Bezirk Hamburg-Nord der Freien und Hansestadt Hamburg 
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> Stadt Dreieich in Hessen 

> Hansestadt Rostock in Mecklenburg-Vorpommern 

> Landeshauptstadt Hannover in Niedersachsen 

> Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen 

> Stadt Trier in Rheinland-Pfalz  

> Landkreis Merzig-Wadern im Saarland 

> Stadt Leipzig in Sachsen 

> Domstadt Naumburg (Saale) in Sachsen-Anhalt 

> Stadt Bad Segeberg in Schleswig-Holstein 

> Landkreis Sömmerda in Thüringen. 

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich heiße Sie alle herzlich willkommen! Lassen Sie uns 

gemeinsam mit Engagement und Elan, mit Kompetenz und Expertise, Herz und Verstand, mit 

Emotion und Aktion dem Ziel einer „jugendgerechten Kommune“ ein großes Stück näher kom-

men. 

Es geht hier nicht um den Preis „Jugendgerechteste Kommune“ oder ein Ranking. Wir möchten 

keine Leuchtturmprojekte bestaunen, sondern Gelingensfaktoren für Jugendgerechtigkeit im 

kommunalen Alltag erproben. Wir sprechen deshalb auch nicht von „Modellkommunen“, son-

dern von „Referenzkommunen“. Das ist ein kleiner, aber fei-

ner Unterschied. Referenz kommt vom lateinischen ‚referre‘ 

und bedeutet: ‚auf etwas zurückführen‘, ‚sich auf etwas be-

ziehen‘, ‚berichten‘. Und genau das haben wir jetzt gemein-

sam vor.  

In den Kommunen werden verschiedene Konzepte entwickelt 

und realisiert. Unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen. 

Mit unterschiedlichen Ergebnissen. Wir werden gemeinsam 

voneinander lernen und uns stärken. Und wir möchten auch 
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andere Kommunen in den jeweiligen Bundesländern teilhaben lassen an den Erfahrungen. Die 

Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ wird dazu das Netzwerk, 

die Plattform, das Forum bilden. 

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, gleich zu Anfang meiner Begrüßung hatte ich darauf 

hingewiesen, dass der Erfolgsfaktor die aktive Einbeziehung von jungen Menschen ist. Die 

Partizipation von Jugendlichen ist ein fachliches Mittel zur Effizienzsteigerung von 

Planungsvorhaben, gerade auch bei der Wohnumfeldverbesserung und Stadtgestaltung. Es hat 

sich herumgesprochen, dass Jugendliche – ich wiederhole mich gern – Expertinnen und 

Experten in eigener Sache sind. Und dass die Ergebnisse der Stadtplanung mit 

Jugendbeteiligung deutlich besser waren und eine höhere Akzeptanz aufwiesen, als die ohne. 

Insofern ermutige ich einmal mehr, Jugendliche in den Prozess „Jugendgerechte Kommunen“ 

einzubeziehen. Jugendliche leben im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Sie wollen aber auch die 

Zukunft gestalten. Sie wollen ernstgenommen werden und Verantwortung übernehmen. 

Jugendliche brauchen dafür Freiräume: zeitlich und räumlich. Und Entscheidungsspielräume – 

auch innerhalb der Gestaltungsstrukturen der Erwachsenen. Dann wird das Motto „Jugend 

gestaltet Zukunft“ zum Programm und es wird mit Leben erfüllt. 

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, das Auftaktseminar „Jugendgerechte Kommunen“ ist 

hiermit eröffnet!  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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KOMMUNEN – JUGENDGERECHTE LEBENSRÄUME  

BEGRÜSSUNG DURCH JÖRG FREESE, BEIGEORDNETER DES DEUTSCHEN LANDKREIS-

TAGES 

Jörg Freese, Beigeordneter des Deutschen Landkreistages, 

sprach zum Thema „Kommunen – Jugendgerechte Lebens-

räume“. Er freue sich insbesondere über die große Vielfalt der 

ausgewählten Kommunen: Mit Landkreisen, kleinen Gemein-

den, Mittelstädten und Großstädten sowie großstädtischen 

Bezirken werde die Breite der kommunalen Realität gut abge-

bildet.  

Als Vertreter eines kommunalen Spitzenverbandes stellte 

Jörg Freese diese vor: den Deutschen Städtetag, welcher ins-

besondere die Anliegen von ca. 3.400 kreisfreien und kreisan-

gehörigen Städten vertritt, den Deutschen Städte- und Ge-

meindebund als Zusammenschluss von ca. 14.000 kreisangehörigen Städten und Gemeinden 

sowie den Deutschen Landkreistag als Spitzenverband der 295 Landkreise. 

Jörg Freese führte aus, dass sich die Kommunen zahlreichen Herausforderungen gegenüber 

sähen. Einige Themen seien in fast allen Kommunen aktuell, andere Themen seien spezifischer 

Art. So berühre beispielsweise der demographische Wandel den ländlichen Raum anders als die 

Großstädte: die jungen Menschen, die in die Städte zögen, ließen eine alternde Gesellschaft 

zurück und sähen sich wiederum mit knappem Wohnraum konfrontiert. Knappe Haushalte 

schränkten hingegen in vielen Kommunen aller Größenordnungen die Handlungsspielräume 

ein. 

Gerade wegen der zahlreichen Herausforderungen engagierten sich die kommunalen Spitzen-

verbände im Rahmen der Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ und 

begrüßten ausdrücklich das Vorhaben „Jugendgerechte Kommunen“. Eine jugendgerechte 
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Kommune, die die Interessen und Bedürfnisse Jugendlicher in den Mittelpunkt ihres Handelns 

stellt, könne aktuellen und künftigen Herausforderungen gelassen entgegen blicken und gestal-

te ihre Zukunft selbst.  

Damit dies erfolgreich gelingen könne, brauche Jugendpolitik ein gut aufgestelltes gesellschaft-

liches Netzwerk vor Ort und müsse sich ressortübergreifend mit anderen Politikfeldern vernet-

zen. So könnten die Interessen und Bedürfnisse von Jugendlichen auch da politische Wirkung 

entfalten, wo sie noch nicht genug berücksichtigt werden. Zentral sei zudem, die Interessen aller 

Jugendlichen im Blick zu haben, nicht nur die einzelner Jugendgruppen. 

Die Unterschiedlichkeit der teilnehmenden Kommunen sei offensichtlich, so Freese weiter. Da-

her begrüße er es besonders, dass der Prozess so offen gestaltet sei, dass jede Kommune ihre 

eigenen Wege und ihre eigenen Ziele frei wählen könne, um so Antworten auf die jeweiligen 

Herausforderungen zu finden. Dadurch würden die Kommunen auch ihrem politischen Auftrag 

gerecht und Jugendpolitik würde als zentrales Politikfeld betrieben. 
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DER PROZESS „JUGENDGERECHTE KOMMUNEN“ ALS TEIL DER JUGENDSTRA-

TEGIE „HANDELN FÜR EINE JUGENDGERECHTE GESELLSCHAFT“  

EINFÜHRUNG DURCH JANA SCHRÖDER, LEITERIN DER KOORDINIERUNGSSTELLE 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Gäste, vielen Dank an Frau Marks und Herrn 

Freese für die herzliche Begrüßung und die erste Einordnung. Ich möchte mich gerne anschlie-

ßen und darf als Leiterin der Koordinierungsstelle „Handeln für eine jugendgerechte Gesell-

schaft“ zu Ihnen sprechen.  

Die Koordinierungsstelle hat zwei zentrale Aufgaben: 

die Koordinierung der gleichnamigen Jugendstrategie 

des Bundesjugendministeriums bis 2018 und die Un-

terstützung von Strategien für eine jugendgerechte 

Gesellschaft und Politik vor Ort. Der Begleit- und 

Peer-Learning-Prozess mit Ihnen, den 16 Referenz-

kommunen, ist hierfür eine zentrale Aktivität. Nach 

einer intensiven Vorbereitungsphase der Konzeptio-

nierung, Ausschreibung und Auswahl der Kommunen 

startet dieser Prozess heute.  

Ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick in die Ju-

gendstrategie geben und im Anschluss Ziele, Angebote sowie Erwartungen an den Prozess 

„Jugendgerechte Kommunen“ vorstellen.  

Drei Kerngedanken der Jugendstrategie sind: 

> Politik für, mit und von jungen Menschen zwischen 12 und 27 Jahren zu machen – Jugend 

als eigenständige Lebensphase mit besonderen Interessen und Bedürfnissen wahrzuneh-

men.  

> Vom Reden zum Handeln zu kommen, also Eigenständige Jugendpolitik zu verankern und 
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umzusetzen. Eigenständige Jugendpolitik ist ein Politikansatz, der die Interessen und Be-

dürfnisse von 12 bis 27-Jährigen als handlungsleitende Größe bei allen Entscheidungen, 

die Jugendliche betreffen, wahrnimmt. Leitlinien, Grundsätze und Ziele der  

Eigenständigen Jugendpolitik finden Sie im vorliegenden Flyer. 

> Mit vielen Gestaltungspartnern in unterschiedlichen Einzelvorhaben zusammenzuwirken.  

Bei der Umsetzung der Jugendstrategie „Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft“ ist 

nicht nur die Politik am Zug, die Jugendstrategie ist gesamtgesellschaftlich gemeint. Vorhaben 

innerhalb der Jugendstrategie sind beispielsweise die Entwicklung eines Jugend-Checks als 

Prüf- und Sensibilisierungsinstrument für 

jugendgerechte Politik, die Gestaltung des 

demografischen Wandels aus jugendlicher 

Perspektive und eben die Umsetzung Eigen-

ständiger Jugendpolitik in 16 Referenzkom-

munen.1

Dieser Prozess wird durch Begleitung und 

Peer-Learning bestimmt sein. Geplant ist bis 

Mitte 2016 eine Ist-Stand-Analyse, die gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe vor Ort erstellt wird. 

Darauf basierend werden die Kommunen in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren Bedarfe 

benennen und Prozessziele formulieren. 2017 werden wir gemeinsam mit den Kommunen eine 

Zwischenbilanz ziehen, 2018 wird der Gesamtprozess bilanziert.  

 

Uns ist wichtig, dass auf bestehende Strukturen aufgebaut und der Prozess nachhaltig gedacht 

wird. Jugendbeteiligung soll als Alltagskultur etabliert werden; nicht projektorientiert, sondern 

dauerhaft, kontinuierlich und wirksam. Wir möchten außerdem, dass die Kommunen ein Leit-

bild zur Jugendgerechtigkeit fassen und für Verankerung und Verstetigung sorgen, so dass 

                                                                 

1 Weitere Informationen zu allen Einzelvorhaben der Jugendstrategie finden Sie unter 
www.jugendgerecht.de.  

https://www.jugendgerecht.de/downloads/screen_faltblatt_jg_grundsaetze.pdf�
http://www.jugendgerecht.de/�
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Jugendgerechtigkeit vor Ort nicht nur vom Engagement 

Einzelner abhängig bleibt. In dem Zusammenhang soll 

auch mehr Öffentlichkeit für das Thema hergestellt wer-

den. Wie Frau Marks bereits sagte: Die hier anwesenden 

Kommunen sind nicht im Sinne von Modellen zu verste-

hen, aber sie können für andere Kommunen Referenzen 

bieten.  

Die Koordinierungsstelle wird die Kommunen bis Mitte 2018 begleiten und sie bei der Ist-Stand-

Analyse, der Zwischenbilanz und der Bilanz unterstützen. Wir organisieren das Peer-Learning-

Verfahren und fördern Jugendbeteiligung in den Kommunen, indem wir unter anderem selbst-

verwaltete Budgets für Jugendgruppen zur Verfügung stellen. Bei Bedarf vermitteln wir außer-

dem geeignete Beratungs- und Qualifizierungsangebote.  

Unsere Erwartungen an Sie sind im Wesentlichen folgende:  

1. Wir erwarten, dass Sie sich die Grundsätze Eigenständiger Jugendpolitik zu eigen ma-

chen.  

2. Eine fortlaufende Jugendbeteiligung vor Ort und eine zuverlässige Seminarteilnahme 

mit gemischten Teams sind uns wichtig.  

3. Den politischen Willen für mehr Jugendgerechtigkeit setzen wir voraus – die Verwal-

tungsleitung der Kommune muss den Prozess unterstützen.  

Ich wünsche Ihnen und uns gewinnbringende zwei Tage und leite über zu Nadine Paffhausen 

und Nils Rusche, die Sie im Namen der Koordinierungsstelle durch das Seminar führen.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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INTERAKTIV I: VORSTELLUNG DER KOMMUNEN 

Nach einem ersten Austausch stellten sich die Kommunen gegenseitig vor. Gefragt waren vor 

allem Angaben zur jeweiligen Motivation zur Teilnahme am Prozess.  

BADEN-WÜRTTEMBERG: NACHHALTIGKEITSREGION FÜNF G 

 

20.836 Einwohnerinnen und Einwohner  

220 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer  

1.438 Jugendliche (6,9%) 

Die Nachhaltigkeitsregion „FÜNF G” in Baden-Württemberg ist ein Zusammenschluss von fünf 

Gemeinden (Aldingen, Denkingen, Frittlingen, Deißlingen, Wellendingen) mit jeweils ca. 2.000 

bis 8.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Wie in fast allen kleineren und eher ländlich ge-

prägten Kommunen hängt deren Zukunftsfähigkeit stark davon ab, inwieweit es gelingt, der 

Abwanderung der jungen Erwachsenen in die Ballungsräume entgegen zu wirken. Das Thema 

Jugendgerechtigkeit mehr in den Fokus der 

kommunalen Entscheidungsprozesse zu rü-

cken, eine höhere Identifikation der Jugendli-

chen mit ihren Gemeinden zu schaffen und sie 

aktiver an Gestaltungs- und Entscheidungs-

prozessen zu beteiligen, könnte ein erfolgver-

sprechender Ansatz zu einer nachhaltigen 

Entwicklung im ländlichen Raum sein. Dafür erhofft sich die Nachhaltigkeitsregion Impulse und 

Strategien aus dem Prozess „Jugendgerechte Kommunen“.  
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BAYERN: STADT FÜRTH 

 

124.401 Einwohnerinnen und Einwohner  

1.959 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer  

20.204 Jugendliche (16%) 

Fürth ist eine Großstadt inmitten der Metropolregion Nürnberg. In der kommunalen Jugendpoli-

tik wurden bereits Ziele und Instrumente zum Aufbau einer partizipativen und eigenständigen 

Jugendpolitik entwickelt. Fürth hat sich als Referenzkommune beworben, um die unterschiedli-

chen Initiativen und Formate miteinander zu verknüpfen, sie weiterzuentwickeln und zu verste-

tigen. Diese weiterführende Konzeption soll als ein Kernelement von Jugendhilfeplanung etab-

liert und als Querschnittsaufgabe in der Kommune verankert werden. 

BERLIN: BEZIRK TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 

 

335.767 Einwohnerinnen und Einwohner  

6.324 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer  

55.740 Jugendliche (16,5%) 

Der Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist 2001 im 

Rahmen der Verwaltungsreform durch die Fusion der 

bisherigen Bezirke Tempelhof und Schöneberg entstan-

den. Die Beteiligungsrechte von Jugendlichen zu stär-

ken, ist seit Jahren ausgewiesenes Ziel der Jugendarbeit 

im Bezirk. Nur wer mit einbezogen wird, kann auch ge-

sellschaftlich aktiv und wirksam werden, so die Berliner.   
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BRANDENBURG: STADT FINSTERWALDE 

 

17.000 Einwohnerinnen und Einwohner 

220 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer 

1.947 Jugendliche (11,5%) 

Die Stadt Finsterwalde aus dem Süden Brandenburgs möchte, dass sich Jugendliche mit ihrem 

unvoreingenommenen Blick auf die Dinge an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes aktiv beteili-

gen. Sie sollen für eine aktive Mitarbeit begeistert werden und Perspektiven eröffnet bekommen. 

Es gibt bereits einige Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung und eine aktive Zivilgesell-

schaft und Beteiligungskultur in der Stadt. Regional und überregional bemüht sich die Stadt um 

eine gute Netzwerkarbeit, der Arbeitskreis Jugendarbeit bietet ein regelmäßiges Forum zum 

Austausch der jugendpolitisch Aktiven. 

BREMEN: STADT BREMERHAVEN 

 

115.827 Einwohnerinnen und Einwohner 

1.160 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer 

20.795 Jugendliche (18%) 

Die Stadt Bremerhaven will die Beteiligungsrechte von Jugendlichen in ihren Einrichtungen und 

Diensten verstetigen und junge Menschen dazu ermutigen, ihre Anliegen in Gesellschaft und 

Politik einzubringen. Die Beteiligung von Jugendlichen soll in ganz Bremerhaven in allen Pha-

sen der Stadtplanung und Stadtentwicklung dauerhaft weitergeführt werden. 

Mit der Entwicklung eines jugendpolitischen Leitbilds „Jugendgerechte Kommune“ sollen die 

Potentiale und Chancen, die unsere Gesellschaft mit einer starken Jugend erhält, sichtbar ge-

macht und kontinuierlich im Bewusstsein gehalten werden. 
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HAMBURG: BEZIRK HAMBURG-NORD 

 

294.479 Einwohnerinnen und Einwohner 

5.100 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer 

51.640 Jugendliche (17,5%) 

Der Bezirk Hamburg-Nord wird das Projekt „Jugendgerechte Kommune“ im  Stadtteil Barm-

bek-Nord umsetzen. Barmbek-Nord ist ursprünglich ein Arbeiterstadtteil, der sich seit einigen 

Jahren in einem dynamischen Veränderungsprozess befindet. 

Neben zahlreichen Menschen mit Migrationshintergrund und 

schwächeren Einkommensverhältnissen leben hier durch 

vermehrten Wohnungsneubau zunehmend auch wohlhaben-

dere Familien. Zudem befinden sich seit Kurzem zwei Flücht-

lingsunterkünfte zentral im Stadtteil. Ziel ist, mit partizipativen 

Elementen möglichst viele junge Menschen schicht- und kul-

turübergreifend zu erreichen und an der Stadtteilentwicklung 

zu beteiligen. Eine besondere Herausforderung stellt sich in 

Hamburg durch den flächendeckend eingeführten Ganztags-

schulbetrieb, der die Lebensabläufe der Zielgruppe erheblich 

verändert hat. Es gibt in Barmbek-Nord ein gutes Netzwerk von Akteuren, die neben der Fach-

behörde und dem Landesjugendring an der Entwicklung und Durchführung des Projektes teil-

haben.  

 

HESSEN: STADT DREIEICH 

 

44.000 Einwohnerinnen und Einwohner 

752 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer 

6.341 Jugendliche (14%) 
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Dreieich liegt 20 Kilometer südlich von Frankfurt am Main. Die Kommune setzt sich aus fünf 

Ortsteilen zusammen, die sich teils stark unterscheiden. So gibt es mehrere kleine, ländliche 

Ortsteile, aber auch Gegenden mit eher urbanem, multikulturellem Charakter. Im Moment berei-

tet die Stadt die Einrichtung eines Jugendparlamentes vor, nachdem zuvor jahrelang ein Ju-

gendforum das Mittel der Wahl zur politischen Partizipation von Jugendlichen war.  

Die Stadt Dreieich verspricht sich von der Teilnahme am Prozess „Jugendgerechte Kommu-

nen“ eine Unterstützung bei der Etablierung des neuen Jugendparlamentes als effektives und 

eigenständiges jugendpolitisches Gremium. 

MECKLENBURG-VORPOMMERN: HANSESTADT ROSTOCK 

 

203.848 Einwohnerinnen und Einwohner 

1.125 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer 

36.720 Jugendliche (18%) 

Die Hansestadt Rostock hat den An-

spruch, eine weltoffene, kinder-, jugend- 

und familienfreundliche Stadt für ihre Ein-

wohner und Einwohnerinnen zu sein. Um 

diesem Anspruch gerecht zu werden, sol-

len vor allem demografische Veränderun-

gen stärker in den Fokus rücken. Unter 

Beteiligung junger Menschen sollen die vorhandenen Strukturen analysiert, stärker verknüpft 

und ausgebaut werden.  
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NIEDERSACHSEN: LANDESHAUPTSTADT HANNOVER 

 

528.879 Einwohnerinnen und Einwohner 

2.600 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer 

99.844 Jugendliche (19%) 

In Hannover sind knapp 20 Prozent der Stadtgesellschaft zwischen 

12 und 27 Jahre alt. Viele der jungen Menschen engagieren sich in 

unterschiedlichen Jugendverbänden und Jugendszenen. Es gibt eine 

Vielzahl von Beteiligungsprojekten und Partizipationsformen in viel-

fältigen Einrichtungen.  

Mit dem Ziel, die Interessen und Bedarfe junger Menschen noch stär-

ker in der Kommunalpolitik zu verankern und in den öffentlichen Blick 

zu rücken, macht sich die Stadt Hannover unter dem Motto „Jugend 

lebt Stadt“ auf den Weg zu einer jugendgerechten Kommune.  

NORDRHEIN-WESTFALEN: KREIS STEINFURT 

 

437.127 Einwohnerinnen und Einwohner 

242 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer 

78.748 Jugendliche (18%) 

Die Einwohnerinnen und Einwohner im Kreis Steinfurt leben in insgesamt 24 Kommunen mit 

jeweils zwischen 6.300 und 76.000 Menschen. Die vier größten Städte Rheine, Ibbenbüren, 

Emsdetten und Greven haben ihr je eigenes Jugendamt. Der Kreis Steinfurt ist ein ländlicher, im 

Strukturwandel befindlicher Raum, in dem Landwirtschaft, Bergbau und traditionelle Industrie-

zweige noch einen hohen Stellenwert haben.  

Mit der Teilnahme am Prozess „Jugendgerechte Kommunen“ möchte der Kreis Steinfurt Ju-

gendlichen eine kontinuierliche und institutionalisierte Mitbestimmung ermöglichen, altersan-

gemessene und methodisch geeignete Formen der Beteiligung entsprechend der jeweiligen 
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Zielgruppe einsetzen und Jugendliche bei Entwicklungen und Veränderungen in ihrem Sozial-

raum beteiligen. 

RHEINLAND-PFALZ: STADT TRIER 

 

108.041 Einwohnerinnen und Einwohner 

117 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer 

25.392 Jugendliche (23,5%) 

Die Universitätsstadt Trier wird nach demografi-

schen Prognosen weiter wachsen. Sie möchte die 

Interessen Jugendlicher und junger Erwachsener 

ausreichend in politischen Meinungsbildungspro-

zessen berücksichtigen. Hierzu möchte Trier eine 

Eigenständige Jugendpolitik verwaltungsintern 

und in den politischen Gremien verankern. 

SAARLAND: LANDKREIS MERZIG-WADERN 

 

103.135 Einwohnerinnen und Einwohner 

185 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer 

17.447 Jugendliche (17%) 

Der Landkreis Merzig-Wadern beschäftigt fünf Jugendpflegerinnen in verschiedenen Jugend-

büros. Diese Jugendbüros sind in den Sozialräumen des Landkreises (Beckingen, Losheim am 

See, Merzig, Perl-Mettlach, Wadern-Weiskirchen) angesiedelt – wodurch die Jugendpflegerin-

nen nah an den Jugendlichen und den jeweiligen Entscheidungsträgern vor Ort sind. Auf diese 

Weise können individuelle Bedarfe vor Ort evaluiert und ein niedrigschwelliger Zugang zu den 

Jugendlichen geschaffen werden. Die Jugendpflegerinnen machen eigene pädagogische An-

gebote, beraten zu allen Themen der Jugendarbeit sowie des Jugendschutzes und qualifizieren 
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Ehrenamtliche. Darüber hinaus bearbeiten sie die Förderung der außerschulischen Jugendar-

beit und begleiten die über 30 selbstverwalteten Jugendclubs im Landkreis Merzig-Wadern. 

Diese strukturellen Voraussetzungen sind geeignet, Beteili-

gungsmöglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene 

früh zu erkennen und entsprechende Vernetzungen herzustel-

len.  

Ziel ist, Jugendbeteiligung als festen Bestandteil in den Sozial-

räumen zu institutionalisieren, beispielsweise durch die Etablie-

rung „Runder Tische“. Diese Angebote sollen als feste Foren 

zur Interessensvertretung junger Menschen in Kooperation mit 

Städten und Gemeinden, unter Einbindung der politischen Ju-

gendorganisationen, etabliert werden.  

SACHSEN: STADT LEIPZIG 

 

551.870 Einwohnerinnen und Einwohner 

1.855 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer 

87.138 Jugendliche (16%) 

Jugendgerechtigkeit genießt in Leipzig seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert, so die Ver-

treter der Stadt. Ziel ist, jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, Veränderungen in ihrer 

Lebenswelt mitzugestalten und sich kontinuierlich für die Entfaltung einer demokratischen 

Stadtgesellschaft zu engagieren. Um Unterstützung zu erfahren innerhalb des Prozesses, die 

Interessen und Bedarfe junger Menschen handlungsleitend in der Kommune zu verankern und 

die Potentiale kommunaler Jugendbeteiligung noch intensiver zu nutzen, engagiert sich die 

Stadt Leipzig im Prozess „Jugendgerechte Kommunen“. 
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SACHSEN-ANHALT: STADT NAUMBURG (SAALE) 

 

34.132 Einwohnerinnen und Einwohner 

263 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer 

4.530 Jugendliche (13%) 

Die Stadt Naumburg mit ihren 31 Ortsteilen liegt im Süden 

Sachsen-Anhalts. Eine große Herausforderung besteht 

darin, Jugendliche dabei zu unterstützen, sich im Miteinan-

der der Generationen einzubringen. Dem will sich die Stadt 

auf dem Weg zur „Jugendgerechten Kommune“ proaktiv 

stellen. Neben der Entwicklung zu mehr Kinder- und Fami-

lienfreundlichkeit als bedeutsamer Standortfaktor will die 

Stadt auch den Sichtweisen der Jugendlichen größere Be-

deutung beimessen. Sie in Gestaltungsprozesse aktiv ein-

zubeziehen, sie als Expertinnen und Experten in eigener 

Sache anzuerkennen sowie Räume für ihre Anliegen zu gewährleisten, ist dabei die Zielsetzung.  

SCHLESWIG-HOLSTEIN: STADT BAD SEGEBERG 

 

17.000 Einwohnerinnen und Einwohner 

899 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer 

1.400 Jugendliche (8%) 

Durch den Paragraphen §47f der schleswig-holsteinischen Gemeindeordnung wird Beteiligung 

von Jugendlichen an sie betreffenden politischen Entscheidungen gefordert. Die Stadt Bad Se-

geberg möchte unter der Federführung des Bürgermeisters gemeinsam mit den Jugendlichen 

ihrer Stadt die Leitlinien der Eigenständigen Jugendpolitik umsetzen. Langfristig sollen die 

Kommunikation zwischen der Stadt und den Jugendlichen verbessert sowie die Beteiligungs-
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möglichkeiten erweitert werden. Die Stadt Bad Segeberg arbeitet bei der Realisierung des Pro-

jektes mit dem Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg e. V. zusammen. 

THÜRINGEN: LANDKREIS SÖMMERDA 

 

70.537 Einwohnerinnen und Einwohner 

87 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer 

8.027 Jugendliche (11,4%) 

Der Landkreis Sömmerda befindet sich im Nordosten 

Thüringens und ist geprägt von einer ländlichen 

Struktur. In den kommenden Jahren sollen geeigne-

te und nachhaltige Verfahren und Strukturen von 

Jugendbeteiligung geschaffen werden. Eine jugend-

politische Strategie soll zukünftig Teil einer integrier-

ten kommunalen Planung werden.  
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JUGEND ALS EIGENSTÄNDIGE LEBENSPHASE – HERAUSFORDERUNGEN UND 

BEDÜRFNISSE ZWISCHEN 12 UND 27 ODER: WARUM JUGENDGERECHTIGKEIT 

NICHT DAS GLEICHE IST WIE KINDER- ODER FAMILIENFREUNDLICHKEIT 

VORTRAG VON DR. CHRISTIAN LÜDERS, ABTEILUNGSLEITER IM DEUTSCHEN JUGEND-

INSTITUT 

Dr. Christian Lüders ist Leiter der Abteilung „Jugend 

und Jugendhilfe“ am Deutschen Jugendinstitut in 

München und Mitglied im Planungsstab der 

Koordinierungsstelle. Mit seinem Vortrag machte Dr. 

Christian Lüders Angebote für Antworten auf die 

häufig gestellte Frage: „Was ist eigentlich 

Jugendgerechtigkeit“ beziehungsweise „Was ist 

jugendgerecht?“. Zunächst näherte sich der Vortrag 

den unterschiedlichen Begriffen von Jugend in 

verschiedenen Zeiten und Kulturen. Hier und heute 

wird Jugend zunehmend als eine eigenständige Lebensphase zwischen Kindheit und 

Erwachsenenalter mit eigenen Rahmenbedingungen und Herausforderungen verstanden. 

Dennoch war Jugendpolitik bislang eher „asketisch“, setzte Schwerpunkte nach aktuellen und 

akuten Notwendigkeiten und war sonst eher zurückhaltend. Jugendgerechtigkeit als Leitlinie 

für eine moderne Jugendpolitik sieht Jugendpolitik als Akteur, der nicht nur Bezug nimmt auf 

Lebenslagen, Interessen und Bedürfnisse Jugendlicher, sondern auch die Lebenslagen aktiv 

mitgestaltet. Außerdem machte der Vortrag deutliche Unterschiede zwischen 

Jugendgerechtigkeit und Familien- oder Kinderfreundlichen Kommunen deutlich, die sich eben 

nicht an Jugendlichen und ihren Interessen oder Herausforderungen orientieren. Der Foliensatz 

zum Vortrag ist im Anhang A vollständig dokumentiert. 
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INTERAKTIV II: DIE MERKMALE JUGENDGERECHTER KOMMUNEN 

Die Merkmale jugendgerechter Kommunen wurden im Zuge des bundesweiten Dialogprozes-

ses zur Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik (2012-2014) zusammengetragen und 

seither von der Koordinierungsstelle gemeinsam mit Jugendlichen weiterentwickelt. Die Merk-

male bilden keine endgültige Liste, die es abzuarbeiten gilt. Sie sind vielmehr eine Diskussions-

grundlage zum Abgleich mit den eigenen Prozessen vor Ort. Thematisch gliedern sich die sech-

zehn Merkmale in vier Kategorien:  

> Heimat für Jugend sein: Räume und Wege eröffnen 

> Zukunft bieten: Bildung und Arbeit ermöglichen 

> Politik mit und von Jugend unterstützen: Teilhabe anbieten, Beteiligung ermöglichen, 

Vielfalt schätzen 

> Strukturen für Jugend verbessern: Leitlinien, Qualifizierung und Bündnisse verankern 

Die Diskussionen und Erfahrungen der Referenzkommunen fließen in eine Zwischenbilanz ein, 

die zum 16. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag im Frühjahr 2017 gezogen werden soll. 

Im Rahmen des Auftaktseminars „Jugendgerechte Kommunen“ kommentierte jede Kommune 

spontan ein zufällig ausgewähltes Merkmal, insbesondere mit Blick auf die eigene Situation. 

Dabei hat sich gezeigt, dass alle 16 Merkmale als wichtig erachtet wurden. 

HEIMAT FÜR JUGEND SEIN: RÄUME UND WEGE ERÖFFNEN 

Jugendliche leben gerne dort, sie identifizieren sich, bleiben oder kommen wieder. 

Der Landkreis Merzig-Wadern bewertete dieses Merkmal als wichtig, insbesondere mit Blick 

auf den demografischen Wandel. Jugendlichen solle Ausbildung und Studium im Landkreis 

oder der näheren Umgebung angeboten werden, um spätere Arbeitskräfte vor Ort zu halten. 

Jugendliche, die sich nicht mit dem Landkreis identifizieren, engagieren sich auch nicht an ih-

rem Wohnort, so die Vertreter. Glücklicherweise seien viele Saarländer und Saarländerinnen 

sehr heimatverbunden. Obwohl die Unterstützung durch den Landkreis (ob durch Geld oder 
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durch Qualifikation) besser sein könnte, sind viele Jugendliche in den Dorfgemeinschaften oder 

im Vereinsleben engagiert. Auffällig sei, dass sich viele Jugendliche aus selbstverwalteten Ju-

gendclubs oft darüber hinaus engagieren.  

„Die Kommune hat Platz für Jugendliche. Sie haben eigene Räume, die ihren Bedürfnissen 

nach Freizeit, Spiel und Erholung gerecht werden. Diese Räume gibt es sowohl in Jugendzen-

tren als auch in selbst verwalteten Formen, die nach Bedarf von der Kommune unterstützt wer-

den. Diese Räume sind in den Kommunen gut erreichbar.“  

Die Vertreterinnen und Vertreter aus Trier stellten fest: in der Stadt gibt es durchaus zentrale 

Punkte für Jugendliche, nur sind diese bei den Jugendlichen eventuell nicht bekannt, ebenso 

die Möglichkeiten vor Ort. Strukturen seien also durchaus vorhanden, diese müssten jedoch 

besser beworben werden – die Erreichbarkeit der Jugendlichen sei ein großes Thema der Stadt, 

es gebe noch Handlungsbedarf. 

„Akzeptabler Wohnraum ist auch für Jugendliche ohne großes Einkommen verfügbar.“ 

Naumburg/Saale sieht Bedarf vor Ort vor allem 

im Bereich Wohnheime und Wohngemeinschaf-

ten. Zudem sei der Umgang von Vermietern mit 

jugendlichen Bewohnern oft schwierig. Außer-

dem wird kritisiert, dass Jugendliche bis 25 

Jahren nur eingeschränkt Bedarfe für Unter-

kunft und Heizung beim Jobcenter geltend ma-

chen können. 

„Jugendliche sind in der Öffentlichkeit sicht- und hörbar, sie werden respektiert und wertge-

schätzt. Es gibt eine lebendige Jugendkultur.“  

Rostock sieht dieses Merkmal in weiten Teilen als erfüllt an, die Jugend sei sicht- und hörbar 

und in der Öffentlichkeit aktiv, sowohl in Vereinen als auch in den Medien – TV Rostock bei-

spielsweise beteilige Jugendliche am eigenen Programm. Dafür erführen die jungen Leute auch 
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Respekt, an (auch finanzieller) Wertschätzung fehle es jedoch noch oftmals. Die Jugendkultur 

könnte auch noch lebendiger sein. 

„Jugendlichen wird ein Perspektivwechsel durch die Unterstützung grenzüberschreitender 

Mobilität ermöglicht.“  

Steinfurt findet grenzüberschreitende Mobilität wichtig, um den Blick für Neues zu öffnen. Dabei 

sei es fast egal, ob es nur um die Mobilität in benachbarte Orte, beispielsweise für eine Berufs-

ausbildung, oder ins europäische Ausland geht. Zahlreiche Projekte 

verfolgten entsprechende Ziele. So hätten Jugendinitiativen und ein 

Jugendparlament einen Nachtbus eingerichtet, viele Jugendliche 

nähmen am Europäischen Freiwilligendienst teil. Dies führe dazu, 

dass es nicht nur eine deutsche, sondern auch eine europäische 

Identität bei den Jugendlichen gebe und sie wenig Angst davor ha-

ben, ins Ausland zu gehen. Problematisch sei jedoch, dass die meis-

ten Jugendlichen in europäischen Projekten aus der „weiblichen, 

bürgerlichen Elite“ stammen und Jungs aus Förder- und Haupt-

schulen nur selten an grenzüberschreitender Mobilität teilhaben können.  

„Jugendliche Mobilitätsanforderungen werden bei Verkehrsplanung und ÖPNV-Ausbau vor Ort 

erfragt und berücksichtigt. Ein schneller Internetanschluss sichert die Verbindung Jugendlicher 

über ihre Ortsgrenzen hinweg.“  

Tempelhof-Schöneberg merkte hierzu an, dass Mobilitätsprobleme bei der Verkehrsplanung 

nicht berücksichtigt würden, die Planungszuständigkeit aber auch beim Land Berlin liege. Die 

bestehenden Beteiligungsstrukturen seien leider kaum geeignet, um kommunenübergreifende 

Vorhaben zu begleiten. Das Kinder- und Jugendparlament biete dennoch die Möglichkeit, sich 

zu diesen Themen zu äußern. Internetanschlüsse seien meistens problemlos verfügbar, verein-

zelt gebe es jedoch wirtschaftliche Hemmnisse. Ein stadtweiter, kostenfreier Internetzugang sei 

in Planung.  
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ZUKUNFT BIETEN: BILDUNG UND ARBEIT ERMÖGLICHEN 

„Alle Jugendlichen haben Zugang zu schulischen und außerschulischen Lern- und Bildungs-

angeboten. Dazu gehören neben den Angeboten der freien Träger und der Jugendorganisatio-

nen auch die Angebote der Sportvereine. Zum Zugang gehört auch eine möglichst gute Erreich-

barkeit dieser Lern- und Bildungsorte. Erschwerte Zugänge durch finanzielle Situationen und 

soziale Herkünfte werden durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen.“  

In Bremerhaven seien die Schulen und die außerschu-

lischen Jugendangebote in jedem Stadtteil gut erreich-

bar, das Haus der Jugend in der Stadt sei jedoch nicht 

gut genug angebunden. Insbesondere am Wochenen-

de führen nur noch sehr wenige Busse. Generell wür-

den Jugendliche aus sozialen Brennpunkten schlech-

ter erreicht.  

„Die Kommune engagiert sich für eine möglichst niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Dafür arbeiten 

Schulen, Unternehmen und Politik zusammen. Im Austausch mit Berufserfahrenen und über 

Praktika lernen Schülerinnen und Schüler die Arbeitswelt frühzeitig kennen und erhalten 

Beratung und Unterstützung bei der Suche nach Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplätzen. Die 

Schulen vernetzen sich mit den freien Trägern, die informelle und non-formale Bildung anbie-

ten.“  

Aus Hamburg-Nord wurde berichtet, dass die offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen große 

Unterstützung bei Arbeitslosigkeit böten, Schulen hingegen seien oft überfordert. 
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POLITIK MIT UND VON JUGEND UNTERSTÜTZEN: TEILHABE ANBIETEN, BETEILIGUNG 

ERMÖGLICHEN, VIELFALT SCHÄTZEN  

„Jugendliche können und sollen in der Kommune teilhaben. Sie wissen, welche Personen dafür 

verantwortlich sind, Informationen werden einfach zugänglich bereit gestellt, und Beteiligungs-

formate für alle Jugendlichen sind verankert und etabliert. Junge Menschen werden in Planun-

gen, Entwicklungen und Entscheidungen der Kommune verbindlich einbezogen. Sie haben 

Gestaltungsmacht und werden ernst genommen.“  

Das Thema Teilhabe ist für Hannover ein stets wichtiges und aktuelles Thema, so die Vertreter 

der Stadt. Bei den bestehenden Bürgerbeteiligungsverfahren kämen Jugendliche und ihre Inte-

ressen aber oft zu kurz. Über vorhandene Fördermöglichkeiten seien nur wenige Jugendliche 

informiert. Im Allgemeinen fühlten sich Jugendliche nicht umfassend und nachhaltig ernst ge-

nommen.  

„Es gibt geregelte Beschwerdeverfahren für Jugendliche. Sie kennen ihre Rechte und werden 

bei der Umsetzung ihrer Rechte unterstützt.“  

In Dreieich seien zwar Beschwerdeverfahren installiert, jedoch nicht in ausreichendem Maße. 

Hier erhoffe man sich auch noch Bewegung durch das Jugendparlament. 

„Die Vielfalt der Jugendlichen wird gesehen, wertgeschätzt und berücksichtigt, ungeachtet ih-

res sozialen Hintergrunds, ihres Bildungsgrads, ihrer körperlichen Verfassung oder ihrer sexuel-

len Identität und Orientierung. Dies gilt insbesondere für die kulturelle Vielfalt, auch von geflüch-

teten Jugendlichen. Vorurteile werden durch Begegnungen und engen, regelmäßigen Kontakt 

zwischen Politik und Jugend abgebaut.“  

Der Landkreis Sömmerda stellte fest, dass man noch nicht genau wisse, welche Vielfalt in der 

Jugend des Landkreises überhaupt vorhanden sei. Die Jugendeinrichtungen im Kreis würden 

als große Unterstützung wahrgenommen, da sie Kontakt zu jugendlichen Flüchtlingen und an-

deren haben. Mit diesen Einrichtungen stehe der Landkreis im Austausch. 
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STRUKTUREN FÜR JUGEND VERBESSERN: LEITLINIEN, QUALIFIZIERUNG UND BÜND-

NISSE VERANKERN 

„Jugendpolitik ist ein wichtiges Thema in der Kommune. Dafür wird ein eigenes Budget bereit 

gestellt. Die Kommune hat ein Leitbild „Jugendgerechtigkeit“, welches immer wieder auf den 

Prüfstand gestellt wird und zu konkreten Maßnahmen führt. Dieses Leitbild wird regelmäßig 

überprüft und angepasst, um Änderungen der Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen 

gerecht zu werden.  Der Grad der Jugendgerechtigkeit einer Kommune darf nicht vom Engage-

ment einzelner Personen abhängen, sondern braucht fest verankerte Strukturen und viele Part-

ner.“  

Die Nachhaltigkeitsregion 5G möchte in einem Leitbild verankern, dass Beschlüsse auf Ju-

gendgerechtigkeit überprüft werden. Zudem betonten die Vertreter, dass feste Strukturen für 

Projekte wichtig seien, damit diese nicht nur kurzfristig wirkten.  

„Politik und Verwaltung bilden sich regelmäßig zu Jugendbeteiligung und jugendlichen Le-

benswelten weiter.“  

Fürth berichtete von zahlreichen jugendpolitischen Seminaren in den letzten Jahren und von 

einem Dialog mit der Verwaltung. Jugendamtsver-

waltung und Jugendhilfeausschuss bilden sich in 

Jugendfragen weiter, andere kommunale Einrich-

tungen jedoch nicht. Jugend solle noch stärker als 

bisher eine Querschnittsaufgabe der Stadt werden, 

denn bei Bau- und Stadtplanung würden Jugendli-

che immer noch nicht beteiligt. Ein jugendpolitisches 

Leitbild, welches beim Oberbürgermeister verortet 

wird, soll zu einem verbesserten, ressortübergreifenden Arbeiten führen.  
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„Jugendhilfeplanung bezieht alle Lebensbereiche junger Menschen ein. Die Anliegen Jugendli-

cher werden auch in andere Planungsprozesse einbezogen, z. B. Schul-, Bau- oder Verkehrs-

planung.“  

Bad Segeberg beziehe Jugendliche in Stadt- und Verkehrsplanung ein und habe einen langjäh-

rig etablierten Kinder- und Jugendbeirat, welcher in Ausschusssitzungen zu aktuellen Anliegen 

Stellung beziehen kann. Allerdings seien die Termine oft sehr kurzfristig, und es fehle an Infor-

mationen zur Vorbereitung auf die Sitzungen. 

„Bei allen Angelegenheiten, die Jugendliche betreffen, werden jugendliche Belange berück-

sichtigt. Dabei geht es sowohl um die aktuellen und zukünftigen Auswirkungen auf Jugendliche 

heute als auch auf zukünftige Jugendgenerationen. Dafür braucht Jugendpolitik eine gemein-

same Strategie der politischen Ressorts.“  

Da die Vertreterin der Stadt Leipzig zu diesem Zeitpunkt noch nicht anwesend war, übernahm 

mit Rainer Wiebusch ein Vertreter des Bundesjugendministeriums 

dieses Merkmal. Er betonte, dass die Zusammenarbeit aller jugend-

relevanten Ressorts (also: der allermeisten Ämter und Ausschüsse) 

und die Unterstützung der Verwaltungsspitze für eine wirkungsvolle 

Jugendpolitik wesentlich seien. Jugendbeteiligung sei ein weiterer 

essentieller Baustein. Eine offensive Öffentlichkeitsarbeit helfe, das 

oftmals vorhandene Informationsdefizit der Jugendlichen und der 

Erwachsenen zu verringern. Zudem sei es wichtig, nicht nur in Zu-

ständigkeiten zu denken, sondern in Verantwortlichkeiten zu handeln.  

„Alle relevanten Akteure (z. B. Jugend, Schule, Vereine/Verbände, Wirtschaft, lokale Medien, 

Politik und Verwaltung) wirken zusammen in einem Bündnis für die Jugend vor Ort. Dieses soll 

handlungsfähig sein und nicht bürokratisch ausufern.“  

Finsterwalde meinte hierzu, dass ein entsprechendes Bündnis handlungsfähig bleiben müsse, 

zügige Resultate erzeugen und nicht bürokratisch ausufern solle. Für Wirtschaft und Politik 
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müsse klar werden, dass es sich lohnt. Der Bürgermeister sei schon überzeugt und motiviere die 

Stadtverordneten und die Fachbereiche, über die lokalen Medien werde für das Thema Druck 

gemacht. Vor Ort ist bereits ein thematischer Arbeitskreis „Jugendarbeit“ installiert. 
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JUGENDHILFEPLANUNG – DAS MULTIFUNKTIONSWERKZEUG KOMMUNALER 

JUGENDPOLITIK? 

INPUT VON PROF. DR. WALDEMAR STANGE, LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG 

Prof. Dr. Waldemar Stange ist am Institut für Sozialarbeit 

und Sozialpädagogik der Leuphana Universität Lüneburg 

tätig. Innerhalb der Demografiestrategie der Bundesregie-

rung setzt er mit seinem Team im Rahmen der Arbeitsgrup-

pe „Jugend gestaltet Zukunft“ verschiedene Jugendbeteili-

gungsformate in Modelllandkreisen um. In seinem Vortrag 

ging Prof. Dr. Waldemar Stange darauf ein, wozu Jugend-

hilfeplanung dient, wie sie aussehen kann und insbesondere 

wie Jugendhilfeplanung von den Interessen und Bedürfnissen junger Menschen aus gedacht 

werden kann – d. h. auch wie Jugendliche an kommunaler Planung beteiligt werden können. 

Der Vortrag und die anschließende Diskussion zielten darauf ab, Jugendhilfeplanung als ein 

Instrument einer jugendgerechten Kommune zu begreifen und gewinnbringend einzusetzen.  

Prof. Dr. Waldemar Stange machte deutlich, dass es unterschiedliche Perspektiven und Zugän-

ge gibt, wenn man einen Zusammenhang zwischen Jugendhilfeplanung und jugendgerechten 

Kommunen herstellen wolle. Einerseits seien Grundlagen zur Legitimierung der Beteiligung von 

Jugendlichen bereits an einigen Stellen im Sozialgesetzbuch VIII gegeben. In §8 heiße es bei-

spielsweise: „Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 

betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen“. Hinzu komme, dass 

jede Kommune die öffentliche Daseinsvorsorge zu leisten habe und in einigen Kommunalver-

fassungen bereits eine rechtliche Basis der notwendigen Beteiligung Jugendlicher gesetzt sei. 

Prof. Dr. Waldemar Stange kam zu dem Schluss: „Die Merkmale und Zielsetzungen der kom-

munalen Daseinsvorsorge und der Jugendhilfeplanung stimmen in ihrem Kern mit denen der 

Jugendgerechten Kommune vollkommen überein.“ Deshalb könnten und müssten diese ge-

setzlichen Grundlagen, so Prof. Stange, auf dem Weg zu mehr Jugendgerechtigkeit synerge-



 

 
SEITE   36 

tisch genutzt werden. Weiterhin erklärte Prof. Dr. Waldemar Stange, wie Jugendhilfeplanung 

durchgeführt werden kann. Am Anfang stünden eine Bedarfsanalyse und eine Konzeptionsent-

wicklung. Jugendbeteiligung könne dabei unterschiedliche Formen haben: 

1. Stellvertretende Formen der Interessenwahrnehmung für Jugendliche (z. B. mit einem 

Jugendbeauftragten) 

2. Feedback- und Beschwerdesysteme 

3. Beteiligung an den politischen Institutionen der Erwachsenenwelt (z. B. in den Aus-

schüssen des Gemeinderats) 

4. punktuelle Partizipation 

5. Alltagspartizipation (z. B. über dialogische Gespräche) 

6. strukturierte Aushandlungsformen (z. B. Zukunftswerkstätten) 

7. offene Versammlungsformen (z. B. Jugendforen) 

8. Kinder- und Jugendgremien auf der Basis von Delegationsverfahren 

9. ePartizipation (z. B. YPart) 

10. projektorientierte Partizipation (z. B. Jugendzentrumsbauplanung) 

Im Anschluss stellte Prof. Dr. Waldemar Stange einige methodische Beispiele für Sozialraum- 

und Lebensweltanalysen im Rahmen der Jugendhilfeplanung vor – von Stadtteilbegehungen 

über Interviews zu Stadtteilmodellbau mit Jugendlichen.  

Die Teilnehmenden merkten an, dass es eine große Herausforderung sei alle Jugendlichen zu 

beteiligen. Vor Ort wisse man oft nicht, wie man schwer erreichbare Jugendliche für Beteili-

gungsprozesse gewinnen könne. Prof. Dr. Waldemar Stange empfahl deshalb, Kooperationen 

mit Schulen einzugehen. Bei offenen Angeboten sei die Teilnahme von möglichst vielen jungen 

Menschen schwierig. Es sei außerdem notwendig Jugendliche über ihre rechtlichen Ansprüche 

aufzuklären, um sie zu mobilisieren. Jugendliche müssten beteiligt werden, sonst könne es in 

Zukunft zu einem „Demokratieproblem“ kommen, so Prof. Dr. Waldemar Stange.  

Der Foliensatz zum Vortrag ist im Anhang B vollständig dokumentiert.  
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JUGENDHILFEAUSSCHUSS – DAS STRATEGISCHE ZENTRUM EINER JUGENDGE-

RECHTEN KOMMUNE? 

INPUT VON EINZELNEN REFERENZKOMMUNEN 

Im Workshop zu Jugendhilfeausschüssen gab die Koordinierungsstelle eine kurze Einführung 

zu Zusammensetzung, Aufgaben und Rechten des Jugendhilfeausschusses, die im §71 SGB 

VIII geregelt sind. Die Bundesländer und auch die Kommunen haben darüber hinaus die Mög-

lichkeit, die Arbeit der Jugendhilfeausschüsse noch genauer vorzuschreiben.  

Die Jugendämter in Deutschland sind zweigliedrige Behörden. Zum Einen gibt es die Verwal-

tung des Jugendamts, gebildet durch die angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der 

zweite Teil des Jugendamts ist der Jugendhilfeausschuss, dessen Mitglieder vom Stadtrat oder 

Kreistag gewählt werden.  

Die Zusammensetzung der stimmberechtigten Mitglieder ist fest geregelt: 3/5 der Mitglieder 

werden direkt durch die örtliche Vertretungskörperschaft gewählt, also durch Stadtrat oder 

Kreistag. In den meisten Fällen sind es auch Mitglieder dieser Vertretungskörperschaft. 2/5 der 

Mitglieder werden von den vor Ort tätigen freien Trägern vorgeschlagen und auch durch den 

Stadtrat oder Kreistag gewählt. Zusätzlich gibt es oftmals beratende Mitglieder. Zudem sind die 

Sitzungen des Jugendhilfeausschusses grundsätzlich öffentlich. 

Dem Grunde nach befasst sich der Jugendhilfeausschuss mit allen Angelegenheiten der Kin-

der- und Jugendhilfe. Dazu zählen die Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen, 

Vorschläge für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, die Jugendhilfeplanung und die Förde-

rung der freien Jugendhilfe. 

Dafür gibt das SGB VIII den Jugendhilfeausschüssen folgende Instrumente an die Hand:  

> Beschlussrecht: Im Rahmen der Mittel, der Satzung und der Beschlüsse, die der Stadtrat 

oder Kreistag vorgeben, kann der Jugendhilfeausschuss in Angelegenheiten der Jugendhil-

fe frei beschließen.  
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> Anhörungsrecht: Wenn sich der Stadtrat oder Kreistag mit Fragen der Jugendhilfe beschäf-

tigt, soll der Jugendhilfeausschuss vor einer Beschlussfassung angehört werden. 

> Antragsrecht: Der Jugendhilfeausschuss darf Anträge in den Stadtrat oder Kreistag einbrin-

gen.  

Anschließend gaben Vertreterinnen und Vertreter aus Bremerhaven, Hannover, Merzig-

Wadern, Rostock, Sömmerda und Steinfurt kurze thesenartige Inputs.  

Es zeigte sich, dass die vorgestellten Jugendhilfeausschüsse allesamt von ihrem Recht Ge-

brauch machen, sich über beratende Mitglieder noch besser in der politischen Landschaft vor 

Ort zu vernetzen. Insofern seien zahlreiche relevante Akteure strukturell an die Ausschussarbeit 

angebunden. Unterschiedlich hingegen wurde die Arbeitsweise und die Sitzungskultur bewer-

tet: Einige Ausschüsse seien „Kuschelveranstaltungen“, in denen die oftmals sehr umfangrei-

chen Unterlagen ohne weitere Befassung „durchgewunken“ würden. Andere Ausschüsse hin-

gegen seien lebendige Diskussionsgremien und hätten zahlreiche thematische Arbeitsgruppen 

und Unterausschüsse, um sich vertieft mit einzelnen Themen zu beschäftigen. Die Sitzungsfre-

quenz variiere, auch abhängig von der Größe der Gebietskörperschaft. Daraus folge auch, dass 

insbesondere in den Großstädten die Vertretung der Jugendverbände oftmals von hauptamtli-

chen Mitarbeitern übernommen werde, da die Sitzungsfrequenz und die Arbeit in Unteraus-

schüssen sehr zeitaufwändig seien. 

Gelegentlich würden Entscheidungen und 

Aufträge an die Verwaltung nicht im Interesse 

von Jugendlichen, sondern aus parteipoliti-

schen Überlegungen heraus getroffen. Dies 

werde durch die Mehrheitsverhältnisse im 

Ausschuss begünstigt. Auch die freien Träger 

handelten nicht selten aus Eigeninteresse. 

Hinzu komme, dass die Kreisjugendhilfeaus-

schüsse in einigen Regionen oft zu weit weg von den Lebenslagen Jugendlicher seien. Thema-

tisch werde die Arbeit oft auf Kindertagesstätten und die Hilfen zur Erziehung verengt, obwohl 
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eigentlich alle Belange von Kindern und Jugendlichen Thema für den Jugendhilfeausschuss 

sein müssten. Jugendliche selbst seien nur mittelbar über die Jugendverbandsvertretungen 

beteiligt, direktere Jugendbeteiligungsverfahren gebe es im Regelfall nicht. Zudem merkten 

zahlreiche Kommunen an, die Arbeit der Jugendhilfeausschüsse sei oft wenig attraktiv für Ju-

gendliche. Zudem werde im Jugendhilfeausschuss meist über konkrete Vorlagen beraten, was 

ein sehr später Zeitpunkt sei, um Jugendliche wirkungsvoll zu beteiligen. Es sei daher fraglich, 

ob eine Jugendbeteiligung an Jugendhilfeausschüssen überhaupt erfolgreich und befriedigend 

gestaltet werden könne. Es wurde davor gewarnt, dass motivierte Jugendliche durch die Aus-

schussarbeit stark frustriert werden könnten. Einige Kommunen würden sich jedoch sehr freu-

en, wenn sie Jugendliche besser an der Arbeit der Jugendhilfeausschüsse beteiligen könnten. 

Dennoch kann eine Beteiligung im Jugendhilfeausschuss andere Beteiligungsformen nicht 

ersetzen. 

Über dem weiteren Austausch im Workshop stand die Frage, ob der Jugendhilfeausschuss das 

strategische Zentrum einer jugendgerechten Kommune sein könne. Dies wurde eher kritisch 

gesehen. Einerseits gebe es durchaus Potential für mehr Transparenz in jugendpolitischen Fra-

gen, andererseits bereiteten die derzeitigen Organisationsformen sehr viele Probleme, bei-

spielsweise mit der Anbindung der Jugendlichen und ihrer Organisationen.  

Der Jugendhilfeausschuss werde zudem – im Vergleich zu anderen Ausschüssen – nicht im-

mer ernst genug genommen. Es wurde zu einem Gedankenexperiment eingeladen: Die Politik 

könnte ihre Plätze ganz oder teilweise abgeben und so eine andere Kultur der Zusammenarbeit 

ermöglichen, in der im Jugendhil-

feausschuss offener und fachlich 

fundierter diskutiert werde.  

Die Verbindung aus einer oft 

hohen Arbeitslast mit 30 bis 40 

Tagesordnungspunkten pro Sit-

zung, den Hindernissen für Ju-

gendbeteiligung und den Wirk-
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mächten politischer Mehrheitsverhältnisse führte, aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer, im Fazit dazu, dass Jugendhilfeausschüsse nur mit besonderen Anstrengungen als strate-

gische Zentren jugendgerechter Kommunen etabliert werden können. Hierfür müssten sie sich 

zuerst einmal stringent an den Interessen und Bedürfnissen von Jugendlichen ausrichten. 

Wenn sich ein Jugendhilfeausschuss jedoch auf gemeinsame Ziele verständigt habe, könne 

Eigenständige Jugendpolitik den nötigen Rückenwind liefern, um Mittel und Ausstattung in 

diesem Sinne einzusetzen. 
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JUGENDBERICHTERSTATTUNG – MEHR WISSEN ÜBER „JUGEND“, BESSERE 

POLITIK?  

VORTRAG VON DR. MIKE SECKINGER, FACHGRUPPENLEITER IM DEUTSCHEN JUGEND-

INSTITUT 

Dr. Mike Seckinger vom Deutschen Jugendinstitut leitet die 

Fachgruppe „Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe“ und ist 

Abwesenheitsvertreter im Planungsstab der Koordinierungsstelle. 

In seinem Vortrag zu Jugendberichterstattung ging es insbeson-

dere um folgende Punkte:  

> Was ist „Jugendberichterstattung“? 

> Welche Formen von Jugendberichterstattung im Sinne einer 

Erhebung jugendlicher Lebenslagen und Bedarfe sind für die kommunale Ebene denkbar? 

> Welche Chancen eröffnet eine gute Jugendberichterstattung für die (jugend-)politische 

Gestaltung und Entwicklung einer Kommune? 

Zu Beginn des Vortrags wurde dargelegt, dass es um die systematische Beschreibung der Be-

dürfnisse und Wünsche Jugendlicher geht sowie um die Herausforderungen, denen sie sich 

gegenüber sehen. Anschließend näherte sich Dr. Mike Seckinger der Vielfalt und den Schwie-

rigkeiten von Jugendberichten, um die Möglichkeiten für eine kommunale Berichterstattung zu 

umreißen. Dazu gehöre auch, dass Jugendberichterstattung zum Teil auch Bestandteil anderer 

Berichte (wie Bildungsberichten, Arbeitsberichten, Teilhabeberichten) sein könne. Daran an-

schließend sei festzuhalten, dass Jugendpolitik als Querschnittspolitik in der Konsequenz dazu 

führe, dass eine umfassende Jugendberichterstattung nicht nur durch das Jugendamt zu erle-

digen sei, sondern auch andere „Herrschaftsbereiche“ eingebunden werden müssten. Im Unter-

schied zu anderen Berichten sollten bei einem Jugendbericht die Lebenslagen junger Men-

schen im Mittelpunkt stehen und in allen Schritten von den Jugendlichen aus gedacht werden. 

Dazu gehöre es natürlich auch, Jugendliche an der Berichterstattung zu beteiligen. Hierzu ver-
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wies Dr. Mike Seckinger auf die Expertise „Lebenslagen Jugendlicher als Ausgangspunkt 

kommunaler Politikgestaltung“, welche im Rahmen der Entwicklung der Eigenständigen Ju-

gendpolitik verfasst wurde. Ganz praktisch gab er den Hinweis, sich vor der Erstellung eines 

Jugendberichts Rechenschaft über die eigenen Erwartungen abzulegen, sich thematisch zu 

fokussieren und eine für die Kommune angemessene Fragestellung zu finden. Ein kleiner Be-

richt mit engem Fokus, der anstehende Entscheidungen qualifizieren kann, sei besser als ein 

umfassender Bericht, der zu spät kommt. Er endete mit einem Plädoyer für eine Jugendbericht-

erstattung, die kommunale Politik im Hinblick auf jugendliche Lebenswelten spürbar verbessern 

könne. In diesem Sinne könnten die Referenzkommunen ernsthafte, beteiligungsorientierte 

Jugendberichte für sich nutzen.  

Der Vortrag ist anhand der Folien im Anhang C in Gänze nachvollziehbar. 

  

http://www.allianz-fuer-jugend.de/downloads/Expertise_Lebenslagen_Jugendliche_end.pdf�
http://www.allianz-fuer-jugend.de/downloads/Expertise_Lebenslagen_Jugendliche_end.pdf�
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ARBEITSGRUPPEN I: HERAUSFORDERUNGEN UND ERFAHRUNGEN 

Im nächsten Programmpunkt waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, anhand der 

Merkmale jugendgerechter Kommunen Herausforderungen für die eigene Kommune zu benen-

nen, von Erfahrungen zu berichten und sich auszutauschen.  

Dazu wurden die Kommunen in zwei Arbeitsgruppen, Landkreise und Gemeinden sowie Mittels-

tädte und Großstädte, aufgeteilt.  

BETEILIGUNG MIT WIRKUNG 

Mit Blick auf die Grundsätze Eigenständiger Jugendpolitik wurde deutlich, dass es als beson-

ders wichtig und herausfordernd empfunden wird, echte Partizipation mit nachhaltiger Wirkung 

zu ermöglichen.  

Einige Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen berichteten, dass Jugendbeteiligung zwar 

durchaus stattfinde, die Kommunikation zwischen Politik und Jugendlichen aber noch nicht 

selbstverständlich, zügig, lückenlos, jugendgerecht und auf Augenhöhe funktioniere. Beteili-

gungsmöglichkeiten müssten weiter ausgebaut werden, Kinder- und Jugendparlamente bei-

spielsweise bräuchten mehr politi-

schen Willen und Unterstützung, um 

langfristig zu bestehen. Außerdem 

müsse es mehr Anreize für Jugend-

liche geben, sich in lokaler Politik 

ehrenamtlich zu engagieren; dazu 

gehörten auch mehr Wissen über 

Beteiligungsmöglichkeiten und ein 

offener, möglichst unkomplizierter 

Zugang zu Beteiligungsformaten. 

Hierbei habe die öffentliche Hand eine Bringschuld zu erfüllen. Alle jungen Menschen sollten 

die Möglichkeit haben, sich freiwillig zu beteiligen. Diese Mitwirkung müsse mit Wirkung ver-
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bunden sein. Unbedingt notwendig sei daher die Bereitschaft der Politik und Verwaltung, Ent-

scheidungsmacht abzugeben.  

In ländlichen Gegenden sei es besonders dann schwierig, Jugendliche und junge Erwachsene 

zu erreichen, wenn die weiterführende Schule nicht im Ort ist. Grundsätzlich sei – ob auf dem 

Land oder in der Stadt – die Schule einer der wichtigsten Partner im Hinblick auf Jugendbeteili-

gung; auch um demokratische Prozesse und politische Bildung zu fördern.  

Wirkungsvolle Jugendbeteiligung braucht geeignete Beschwerdeverfahren. Die Kommunen 

berichteten, Beschwerden würden aufgenommen, aber in vielen Fällen nicht an entsprechende 

Stelle weitergeleitet. Zudem fehle es einigen Jugendlichen an Informationen und Kenntnissen 

über ihre Rechte. 

JUGENDLICHE VIELFALT UND SICHTBARE JUGENDKULTUR 

Die Vielfalt der jungen Menschen spielt in allen Kommunen eine große Rolle. Insbesondere die 

Aufnahme und Integration von 

jungen Geflüchteten ist in den 

Kommunen ein wichtiges Thema.  

In Bezug auf kulturelle Angebote 

äußerten die Kommunalvertrete-

rinnen und -vertreter, dass an ers-

ter Stelle mehr Akzeptanz für Ju-

gendkulturen und eine allgemeine 

Wertschätzung junger Menschen 

geschaffen werden müsste. Ange-

bote müssten breit ausgebaut werden, um die vorhandene Vielfalt zu stärken und Vorurteile 

abzubauen. Ein wesentlicher Bestandteil sei auch die Förderung selbstorganisierter Jugend-

gruppen.  
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FREIZEITRÄUME UND WOHNRAUM 

Bezahlbarer und guter Wohnraum ist in vielen Kommunen Mangelware – auf dem Land wie 

auch in der Stadt. Innovative, auch gemeinschaftliche, Wohnmodelle könnten neue Perspekti-

ven schaffen.  

Für die Erhaltung und den Ausbau von Freizeiträumen nannten die Kommunen die Unterstüt-

zung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit als wesentliche Grundvoraussetzung. Finanzielle 

Unterstützung sei noch nicht ausreichend gegeben; Freizeiträume seien zu wenig vorhanden. 

Die Kommunen möchten eine möglichst große Auswahl an selbstverwalteten sowie öffentli-

chen Jugendräumen für alle Jugendlichen zur Verfügung stellen. Unsicherheiten gab es bei der 

Frage, wie möglichst attraktive, vielfältige Formen für alle geschaffen werden können.  

MOBILITÄT ON- UND OFFLINE 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen die jugendlichen Mobilitätsanforderungen in ihren 

Kommunen insgesamt nicht ausreichend berücksichtigt. Der öffentliche Personennahverkehr 

müsse entsprechend verändert werden. Insbesondere in ländlichen Gegenden brauche es eine 

Vernetzung auf Kreisebene, 

um gemeinsam eine funkti-

onierende Infrastruktur zu 

schaffen. Gegebenenfalls 

müssten Alternativen zum 

regulären ÖPNV entwickelt 

und umgesetzt werden, um 

jungen Menschen – auch 

ohne eigenes Fahrzeug oder 

Führerschein, am Abend wie 

auch am Wochenende – zu ermöglichen, mobil zu sein. Dabei sollten Kosten für Jugendliche 

klein gehalten werden – vorgeschlagen wurde beispielsweise eine, von kommunaler Seite zur 
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Verfügung gestellte, Fahrkartenfinanzierung für Jugendliche.  

Angebote zur grenzüberschreitenden Mobilität müssten ebenfalls ermöglicht werden, um einen 

Austausch für Jugendliche zugänglich zu machen.  

BILDUNG UND ARBEIT 

Insbesondere im ländlichen Raum sind Jugendliche häufig dazu gezwungen, ihre Heimat zu 

verlassen und zur Ausbildung bzw. zum Studieren in eine größere Stadt zu ziehen. Für eine 

Rückkehr gibt es oft nicht ausreichend berufliche Perspektiven auf dem Land. Eine besondere 

Herausforderung der Landkreise und Gemeinden ist, schulische und außerschulische Bildung 

vorzuhalten sowie attraktive Möglichkeiten für eine Rückkehr anzubieten.  

Die städtischen Kommunen berichteten zum Teil von hoher Jugendarbeitslosigkeit. In einigen 

Kommunen ist dieses Thema daher ein besonderer jugendpolitischer Schwerpunkt. 

QUALIFIZIERUNG VON POLITIK UND VERWALTUNG 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen merkten an, dass zunächst der Bedarf an Qua-

lifizierungsmaßnahmen festzustellen wäre. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen 

Hand müssten Interesse an Fortbildungsmaßnahmen haben, eine gewisse Freiwilligkeit müsse 

vorausgesetzt werden. Problematisch sei das oftmals knappe Zeitbudget der Verantwortlichen. 

QUERSCHNITTSANSATZ 

Jugendgerechtigkeit als Querschnittsaufgabe zu begreifen, ist für Jugendabteilungen selbst-

verständlich. Die Kommunen haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass es in vielen Fällen 

besonders mühsam ist, eine Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen und Behörden – 

beispielsweise in Hinblick auf Jugendbeteiligung – zu bewirken. Entweder fehle es an Kommu-

nikationsstruktur zwischen den Bereichen oder bereits vorhandene Strukturen würden mangel-

haft genutzt. Für eine funktionierende Zusammenarbeit müsste der Querschnittsansatz in allen 
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relevanten Fachbereichen auf Akzeptanz stoßen.  

PLANUNGSPROZESSE  

Kommunale Weiterentwicklung und Planung bedarf einer wirkungsvollen Jugendbeteiligung. 

Dieses Bewusstsein, so die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, existiere häufig be-

reits. Es hapere jedoch an der Umsetzung. Häufig hinderten zu lange und bürokratische Wege 

junge Menschen daran mitzuwirken. Den Kontakt zu beteiligten Jugendlichen zu halten – sollte 

er bereits hergestellt sein – sei auf-

grund der ständigen Veränderungen 

und vielfältigen Lebenssituationen 

junger Menschen schwierig. Zum Teil 

seien die Planungsprozesse zwar 

offen für Jugendliche, aber nicht ju-

gendgerecht gestaltet. Einige der 

Kommunen beschäftigt schlichtweg 

die Frage: Wo anfangen?  

LEITBILD, BUDGET UND STRUKTUR 

Die Kommunen sind der Überzeugung: Um sich ernsthaft auf den Weg zu mehr 

Jugendgerechtigkeit zu machen, braucht es politischen Willen – ein Leitbild für 

Jugendgerechtigkeit muss gelebt werden. Deshalb sei es unabdingbar, dass die Kommune 

mehr finanzielle sowie personelle Ressourcen zur Verfügung stellt. Die Verwaltungsspitzen 

streben Haushaltssicherung an, deshalb stehe die Angst vor zu hohen Ausgaben einem 

größeren Budget im Jugendbereich häufig im Weg, so einige Vertreterinnen und Vertreter der 

Kommunen. Die Priorisierung von anderen Politikbereichen – beispielsweise Familienpolitik – 

spiele ebenfalls oft eine Rolle.  
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ARBEITSGRUPPEN II: ERWARTUNGEN UND ZIELE 

In der zweiten Arbeitsgruppenphase hatten die Kommunen Gelegenheit, ihre Erwartungen an 

die Akteure vor Ort, an die Koordinierungsstelle und an sich selbst zu formulieren und zu disku-

tieren.  

Die Koordinierungsstelle hat in ihrer Ausschreibung im Sommer 2015 bereits Erwartungen an 

die Kommunen formuliert. Ein politisches Bekenntnis ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Um 

mit dem Prozess vor Ort zu beginnen, braucht es eine Analyse des jugendpolitischen Ist-

Standes. Aus dieser Analyse können Bedarfe festgestellt und Ziele entwickelt werden. Eine 

Arbeitsgruppe mit lokalen Akteuren soll für eine Vernetzung der Strukturen vor Ort sorgen. Hier 

ist es besonders wichtig, auch auf Bestehendes zurückzugreifen. Bereits existierende Jugend-

beteiligung muss gestärkt, weitere Möglichkeiten etabliert und aufgebaut werden, um ständige 

sowie selbstverständli-

che Jugendbeteiligung 

zu verwirklichen. Inner-

halb des Prozesses ist 

die Beschlussfassung 

eines Leitbildes „Ju-

gendgerechte Kommu-

ne“ eine Grundlage für 

die Verstetigung und 

Verankerung der Bemü-

hungen um mehr Ju-

gendgerechtigkeit. Interessen und Bedürfnisse Jugendlicher und junger Erwachsener sollen als 

handlungsleitende Größe ihren Weg in die kommunale Politik finden.  

Die Kommunen haben hohe Erwartungen an sich selbst. Sie wollen grundsätzlich alle Jugend-

lichen erreichen und hierbei einen partizipativen Ansatz verfolgen, der Nachhaltigkeit bewirkt – 

auch um Verlässlichkeit und Kontinuität zu schaffen. Die Bedarfsanalysen sollen in Zusam-

menarbeit mit Jugendlichen durchgeführt werden, um einen möglichst umfangreichen Über-
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blick über die Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen vor Ort zu bekommen. Im An-

schluss wollen sie Eckpunkte für die folgenden drei Jahre entwickeln. Sie sprechen von indivi-

duellen Fahrplänen für ein gemeinsames Ziel. Die Kommunen merken an, dass es möglicher-

weise nötig sein wird, weitere personelle Ressourcen zu schaffen. Darüber hinaus wollen sie 

möglichst viele lokale Akteure für diese Sache gewinnen und breitere Netzwerke schaffen.  

Von den Akteuren vor Ort wünschen sich die Kommunen viel Akzeptanz und Unterstützung, um 

eine gute ressortübergreifende Zusammenarbeit umzusetzen. Auch deshalb wünschen sie sich 

mehr Transparenz der Politik und Verwaltung sowie die Beschlussfassung eines Leitbildes für 

mehr Jugendgerechtigkeit. Sie wollen, dass bestehende Strukturen genutzt, neue Strukturen 

geschaffen und wenn nötig Qualifizierungsmaßnahmen des Verwaltungspersonals vorgenom-

men werden. Die Öffentlichkeit möchten die Kommunen über den Prozess informieren und von 

der Notwendigkeit von mehr Jugendgerechtigkeit überzeugen.  

Aus Sicht der Kommunen liegt die wesentliche Funktion der 

Koordinierungsstelle in Orientierung und Unterstützung auf 

dem Weg zu mehr Jugendgerechtigkeit. Sie soll den Rahmen 

und die Struktur geben sowie Methoden zur Umsetzung emp-

fehlen. Die Kommunen wünschen sich von der Koordinierungs-

stelle auch moderierende Unterstützung bei der Zusammenar-

beit mit den lokalen Akteuren. Hier finden es die Kommunen 

nützlich, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Koordi-

nierungsstelle zu relevanten Terminen auch vor Ort präsent 

sind. Einige Kommunen äußern den Wunsch nach einer Auszeichnung zur jugendgerechten 

Kommune, sollten sie den Prozess in 201 8 „erfolgreich“ abschließen. Insgesamt regen die 

Kommunen eine intensivere Einbeziehung von Jugendlichen in den Begleit- und Peer-

Learning-Prozess und mehr interkommunalen Erfahrungsaustausch an. Es werden eine ge-

meinsame Plattform und eine Kontaktdatenbank angeregt, um im stetigen Austausch zu blei-

ben.  
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AUSBLICK UND SCHLUSSRUNDE  

Die pointierten Vorträge im Plenum und die Inputs in den Workshops trugen zum ersten ge-

meinsamen Seminar vielfältige und fundierte Anregungen bei. Darüber hinaus bot die Veranstal-

tung – aus Sicht einiger Kommunen jedoch zu wenig – Raum für Austausch und Vernetzung.  

Herausforderungen und Erwartungen wurden andiskutiert; sie sind erste Wegweiser für den 

gemeinsamen Weg zu mehr Jugendgerechtigkeit.  

Die Koordinierungsstelle lässt die Erwartungen der Kommunen in ihre Prozessrahmung einflie-

ßen, aus der 16 Einzelprozesse entstehen sollen. Der gemeinsame Prozess soll auch für Rü-

ckenwind in den einzelnen Kommunen sorgen – dieser Erwartung der Teilnehmenden will die 

Koordinierungsstelle gerecht werden.  

Dass die Kommunen in „gemischten Teams“ aufgetreten sind, dass sowohl Verantwortungsträ-

ger als auch Jugendliche mitdiskutiert haben, war ein großer Zugewinn. An dieser Regel wird 

die Koordinierungsstelle festhalten. Die Veranstaltungen sollen möglichst noch jugendgerechter 

werden, hierfür wird die Koordinierungsstelle weiterhin sehr viel Mühe investieren. Perspekti-

visch sollen auch eigene Vorbereitungsformate für Jugendliche angeboten werden. 

Die Seminare am 20./21.6.2016 und am 23./24.11.2016 werden in jeweils einer anderen Refe-

renzkommune (Hannover und Bad Segeberg) stattfinden. Alle gemeinsamen Veranstaltungen 

der Referenzkommunen werden dokumentiert und die Ergebnisse nutzbar gemacht. Allgemeine 

fachliche Schlussfolgerungen aus den Peer-Learning-Seminaren sollen anlässlich der Zwi-

schenbilanz in 2017 gezogen werden. 
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FEEDBACK DER TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung 

gaben mit der Ampelmethode Rückmeldung zum Seminar. 

Tendenziell fiel die Auswertung positiv aus, auch wenn 

einzelne Abfragen ein durchwachsenes Bild ergaben. Die 

Koordinierungsstelle hatte sich nach folgenden Punkten 

erkundigt: Veranstaltungsort, Inhalte, Catering, Organisati-

on, Kommunikation und Austauschmöglichkeiten. Außer-

dem ging es um den Gesamteindruck.  

Die Kommunen nutzten außerdem die Möglichkeit für schriftliche Rückmeldungen. Die Inputs 

wurden überwiegend positiv bewertet. Ebenso die Unterbringung (Motel One am Tiergarten) 

und die Verpflegung im Tagungsort (Logenhaus). Die interaktiven Elemente der Veranstaltung 

stießen ebenfalls auf großen Zuspruch.  

Kritisiert wurden die Räumlichkeiten und die Tontechnik in der Tagungsstätte. Außerdem wurde 

der Wunsch geäußert, Jugendliche besser einzubeziehen und das Setting insgesamt jugend-

gemäßer zu gestalten. Einige der jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer äußerten, dass 

sie untereinander gerne in einen intensiveren Austausch gekommen wären. Insgesamt hätten 

die Kommunen lieber mehr Zeit für Diskussionen in den Work-

shops gehabt. Darüber hinaus geht aus den Rückmeldebögen 

hervor, dass die Fachthemen für erwachsene Vertreterinnen 

und Vertreter der Kommunen zwar interessant waren, sie sollen 

aber bei den Jugendlichen auch zu Demotivation geführt haben. 

Auch deswegen wünschen sich die Kommunen grundsätzlich 

weniger bzw. kürzere fachliche Inputs.  

Die Koordinierungsstelle blickt auf eine insgesamt erfolgreiche 

Veranstaltung zurück, die erste Impulse gesetzt und wesentli-

che Erwartungen für den kommenden Prozess beschrieben hat.  
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ANHANG A: FOLIEN VON DR. CHRISTIAN LÜDERS 
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ANHANG B: FOLIEN VON PROF. DR. WALDEMAR STANGE 
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ANHANG C: FOLIEN VON DR. MIKE SECKINGER 
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